
1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung
vom 16.01.2020

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Groß Escherde
in Norstemmen, Ortschaft Groß Escherde

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsver¬
ordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 29 der Friedhofsordnung für
den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Groß Escherde in Nordstemmen,
Ortschaft Groß Escherde vom 16.01.2020, hat der Kirchenvorstand am 09.09.2021 folgende Än¬
derung beschlossen:

Artikel 1

II. wird wie folgt geändert:

Gebühren für die Beisetzung:

für das Ausheben und Verfüllen der Grube und das Abräumen der Kränze und der überflüssigen
Erde:

1. Für eine Erdbestattung 650,00 €

2. Für eine Urnenbestattung 200,00€

rtikel 2

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der
öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Groß Escherde, den ..

Der Kirchenvorstand:

LS.
Vorsitzende/r Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5, Abs. 2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheim -
Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag

I

Bevollmächtigte/r


